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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Sobald das Landesgesundheitsamt Ba-
den-Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz
für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht,
ist sie unter www.mannheim.de/inzidenz-
zahl einsehbar.

Neue Corona-Verordnung des Landes
Mit Beschluss vom 13. Februar hat die Lan-
desregierung ihre Rechtsverordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Corona-Virus (Corona-
Verordnung) erneut geändert. Die Änderun-
gen sind am 15. Februar in Kraft getreten be-
ziehungsweise treten am 22. Februar in
Kraft. Weitere Informationen gibt es unter
www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-co-
rona-verordnung-des-landes-baden-wuert-
temberg/

Erlass des Landes Baden-Württem-
berg wird nach einheitlichen Maßstä-
ben in der Region umgesetzt – Nächt-
liche Ausgangsbeschränkungen in al-

len drei Kreisen mit einer Inzidenz
über 50 und diffusem Infektionsge-

schehen
Das Sozialministerium Baden-Württemberg
hat nach der Aufhebung der landesweiten
Ausgangsbeschränkungen zum 11. Februar
per Erlass verfügt, dass die Gesundheitsäm-
ter vor Ort nächtliche Ausgangsbeschrän-
kungen von 21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfü-
gung umsetzen müssen, wenn die Sieben-
Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen mit
dem Corona-Virus je 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern sieben Tage in Folge in
einem Land- oder Stadtkreis bei einem diffu-
sen Infektionsgeschehen überschritten ist
und bei Berücksichtigung aller bisher getrof-
fenen anderen Schutzmaßnahmen die wirk-
same Eindämmung der Verbreitung von Er-
krankungen mit dem Corona-Virus ansons-
ten gefährdet ist.

Die Stadt Mannheim, der Neckar-Oden-
wald-Kreis und der Rhein-Neckar-Kreis ha-
ben entsprechend dieser Vorgaben Allge-
meinverfügungen erlassen. Seit 12. Februar
gelten in Mannheim und den beiden Land-
kreisen deshalb nächtliche Ausgangsbe-
schränkungen in der Zeit von 21 bis 5 Uhr.
Damit wird der Erlass des Landes nach ein-
heitlichen Maßstäben in der Region umge-
setzt.

Die Landräte Stefan Dallinger und Achim
Brötel sowie Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz halten es für wichtig, dass die Maßnah-
men, die vom Sozialministerium verfügt
wurden, in der Region einheitlich umgesetzt
werden. Leider ende die Einheitlichkeit auf-
grund der unterschiedlichen Landesregelun-

gen aber an den jeweiligen Landesgrenzen,
was das Verständnis und die Akzeptanz min-
dere.

Die Allgemeinverfügung der Stadt Mann-
heim findet sich unter www.mann-
heim.de/de/informationen-zu-corona/ak-
tuelle-rechtsvorschriften sowie bei den „Öf-
fentlichen Bekanntmachungen“ dieser Aus-
gabe. Der Erlass des Landes ist abrufbar un-
ter www.baden-wuerttemberg.de/filead-
min/redaktion/m-sm/intern/downlo-
ads/Downloads_Gesundheitsschutz/Coro-
na_SM-Erlass_Regionale-Ausgangsbeschra-
enkungen_210210.pdf

Allgemeinverfügungen der Stadt Mann-
heim müssen auf www.mannheim.de und im
Amtsblatt der Stadt Mannheim veröffent-
licht werden. Sie können kurz nach Druckle-
gung und zum Zeitpunkt der Zustellung des
Amtsblatts aufgrund der sich schnell än-
dernden Situation schon überholt sein. Die
Stadt Mannheim bittet deshalb, die Veröf-
fentlichungen auf www.mannheim.de zu be-
achten.

Allgemeinverfügung
der Stadt Mannheim zur Masken-

pflicht und zum Alkoholverbot
Alle Informationen zur Allgemeinverfügung
der Stadt Mannheim zur Maskenpflicht und
zum Alkoholverbot vom 12. Februar finden
sich unter www.mannheim.de/de/informa-
tionen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschrif-
ten sowie bei den „Öffentlichen Bekanntma-
chungen“ dieser Ausgabe.

Impftermine
Täglich um 17 Uhr werden neue Impftermine
eingestellt, auch für den darauffolgenden
Tag. Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt
nur nach vorheriger Terminvereinbarung.
Die Anmeldung erfolgt zentral über das Land
Baden-Württemberg. Es gibt drei Möglich-
keiten, einen Termin zu vereinbaren:
• Auf der Homepage www.impfterminser-

vice.de. Voraussetzung hierfür ist eine eige-
ne E-Mail-Adresse beziehungsweise die
Möglichkeit, eine SMS zu empfangen. Eine
Anleitung zur Anmeldung über die Website
ist auf der Seite der Kassenärztlichen Verei-
nigung zu finden.
• Per Telefon unter 116117
• Mit der App „116117“

Es sollten unbedingt die Termine für die 1.
und die 2. Impfung gebucht werden. Impfter-
mine dürfen nur nach der vorgegebenen
Priorisierung vergeben werden. Wer impfbe-
rechtigte Personengruppen sind, ist unter
www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-
antworten-rund-um-corona/faq-impfzent-
ren/ zu finden. Wurde trotz fehlender Be-
rechtigung ein Termin gebucht, wird kein
Zugang zum Impfzentrum gewährt. Ärztli-
ches und sonstiges medizinisches Personal
benötigen eine Bestätigung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KÄV), dass sie zu den be-
nannten Gruppen der Priorität 1 gehören.

Die Stadt Mannheim verschickt zudem
seit Anfang Februar nach und nach ein
Schreiben an alle Bürgerinnen und Bürger,
die über 80 Jahre alt sind und ihren Haupt-
wohnsitz in Mannheim haben. Die Schreiben
erreichen die Bürgerinnen und Bürger suk-
zessive und sollen denjenigen, die über die
Telefonnummer 116117 keinen Termin erhal-
ten haben, die Möglichkeit geben, einen
Impftermin zu vereinbaren.

Das Schreiben beinhaltet eine spezielle
Telefonnummer und eine individualisierte
Zugangsnummer, um Missbrauch zu vermei-
den. Über dieses Schreiben wird also – zu-
sätzlich zur Möglichkeit einer Buchung über
die 116117 – eine Terminvergabe für den be-
rechtigten Personenkreis gesichert.

Weiterhin ist eine schnellere Buchung
über die 116117 und www.impfterminser-
vice.de möglich und empfehlenswert. Anru-
fe vor Erhalt des Schreibens und ohne Zu-
gangsnummer sind nicht zielführend. |ps

Mannheim steht bei
Studierenden hoch im Kurs

Mannheim ist bei Studierenden nach wie vor
als Studienort beliebt. Zu dem Ergebnis
kommt die fünfte Studierendenbefragung
„Standortbindung von jungen Talenten und
Nachwuchskräften 2020“, die das Spiegel In-
stitut Mannheim im Auftrag der Mannhei-
mer Wirtschaftsförderung Ende 2020 durch-
geführt hat. Für 68 Prozent der Befragten ist
Mannheim der bevorzugte Studienort. Eben-
so viele sind wegen des Studiums in die
Quadratestadt und in die Region umgezo-
gen. Erfreuliche 84 Prozent verbringen die
Wochenenden „fast immer“, „eher häufig“
oder zumindest „jedes zweite Mal“ in Mann-
heim. 58 Prozent der Befragten haben „fest
vor“, „ziehen ernsthaft in Erwägung“ oder
„können sich vorstellen“ nach dem Studium
in Mannheim oder der Region zu bleiben.

„Wir freuen uns, dass wir die guten Ergeb-
nisse der Befragung 2018 auf hohem Niveau
halten. Das zeigt, dass Mannheim auch unter
den derzeit schwierigen Bedingungen für
Studierende ungebrochen attraktiv ist“, so
Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch.
Bemerkenswert sei, dass trotz der durch die
Corona-Pandemie bedingten Veränderun-
gen der Lebensumstände viele zentrale Er-
gebnisse mit den Antworten der vorigen Be-
fragung übereinstimmten. Einige der neu
aufgenommenen Fragen haben sich speziell
mit den Auswirkungen der Pandemie be-
schäftigt.

An der Studie beteiligten sich 1.946 Stu-
dierende der Universität, aller öffentlichen
Hochschulen und einer privaten Hochschu-
le. Für die Zielgruppe der internationalen
Studierenden gab es zum zweiten Mal ge-
sonderte Fragen und eine eigene Auswer-
tung. „Gut“ bis „sehr gut“ bewertet wurden
die Infrastruktur, die Einkaufsmöglichkeiten,
das kulturelle Angebot sowie die Auswahl an
Ausgehmöglichkeiten. Auf einer Skala von 1
(stimme nicht zu) bis 7 (stimme voll zu) lie-
gen hier die Werte zwischen 5 und 6. Nur bei
der neu aufgenommenen Frage nach der
Fahrradinfrastruktur ist der Wert mit 4,2 et-
was schwächer.

Besonders wichtig für die Wirtschaftsför-
derung ist die Attraktivität des Unterneh-
mensstandorts. Dessen Bewertung ist mit ei-
nem Wert von 5,6 ebenso positiv ausgefallen
wie 2018. Auch bei den internationalen Stu-
dierenden lag diese Einschätzung mit 5,3
sehr hoch. Der Bekanntheitsgrad zwischen
den hier angesiedelten Großunternehmen
(5,9) und den kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) (5,6) differiert nur noch we-
nig, auch bei der Beurteilung als Arbeitgeber

(Großunternehmen 5,3; KMU 5,0). Bei der
neu eingeführten Frage nach guten Jobchan-
cen in Mannheim wurde auf Anhieb ein star-
ker Wert von 5,4 erreicht. „Insbesondere die
KMU wollen wir weiter bei der Kooperation
mit den Hochschulen proaktiv unterstützen
– auch mit unseren Partnern wie der Agentur
für Arbeit Mannheim“, berichtet Christiane
Ram, Fachbereichsleiterin der Wirtschafts-
förderung.

Beim Thema Existenzgründung ist erfreu-
lich, dass sich wieder 6 Prozent (2018: 6 Pro-
zent) „definitiv beruflich selbstständig ma-
chen wollen“ und immerhin noch 34 Prozent
(2018: 32 Prozent) sich das gut vorstellen
können. „Mannheim bietet als Gründungs-
stadt ideale Voraussetzungen für Start-ups“,
erklärt Ram. „Zusammen mit unserem Part-
ner Startup Mannheim unterstützen wir
Gründerinnen und Gründer individuell in je-
der Phase ihrer Gründung. Hier gilt es, unser
breites Angebotsportfolio noch stärker be-
kannt zu machen.“

Mit Blick auf die internationalen Studie-
renden zeigt die Studie, dass für diese die
größten Herausforderungen und der größte
Wunsch nach Hilfe in den Bereichen Woh-
nungssuche, dem Kontakt zu anderen Stu-
dierenden und Unternehmen sowie zu un-
terstützenden Netzwerken liegen. Auch bei
der Vorbereitung von Vorstellungsgesprä-
chen und bei der Erstellung von Bewer-
bungsunterlagen besteht Unterstützungsbe-
darf. An diesen Punkten setzt seit 2018 ein
zusätzliches Angebot des vom Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg unterstützten „Welcome
Center Rhein-Neckar“ an: „International Stu-
dents Welcome“ unterstützt die internatio-
nalen Studierenden in speziellen Seminaren,
Karrierefrühstücken und der Vorbereitung
von Karrieremessen. Während es im Bereich
der Wohnungssuche seit der letzten Befra-
gung etwas Entspannung gab (von 57 Pro-
zent 2018 auf 45 Prozent 2020), ist das The-
ma „Kontakt zu anderen Studierenden“ seit
der letzten Befragung von 30 Prozent auf 43
Prozent angestiegen. „Wir mussten in den
letzten Monaten auf virtuelle Formate zu-
rückgreifen, auch bei unserem Empfang der
internationalen Studierenden. Das hat gut
funktioniert, kann aber reale Kontakte auf
Dauer natürlich nicht ersetzen“, erklärt
Grötsch. „Wir werden im Dialog mit den
Hochschulen prüfen, wie wir diese Studie-
renden unter den aktuellen Bedingungen in
Mannheim bestmöglich unterstützen kön-
nen.“ |ps

Ergebnisse der Studierendenbefragung 2020

Alle Wahlbenachrichtigungen
verteilt

Wer glaubt, wahlberechtigt zu sein, aber
noch keine Wahlbenachrichtigung bekom-
men hat, sollte schnell das Wahlbüro anrufen
(Sammelanschluss 0621/293-9566) und sei-
nen Eintrag im Wählendenverzeichnis prü-
fen lassen. Wer eingetragen ist, kann am 14.
März auch ohne Wahlbenachrichtigung mit
dem Ausweis wählen. Wer nicht eingetragen
ist, muss dies sofort berichtigen lassen, weil
sonst die Stimmabgabe nicht möglich wäre.
Das Wahlbüro hilft gerne weiter.

Briefwahl rechtzeitig beantragen
Wer den Antrag jetzt gleich stellt, erhält sei-
ne Unterlagen so rechtzeitig, dass auch ge-
nügend Zeit für die Rücksendung der Wahl-
briefe bleibt. Die Beantragung der Briefwahl
geht schnell und unkompliziert. Die hierfür
notwendigen Unterlagen können zum Bei-
spiel einfach online auf www.mann-
heim.de/wahlen oder über den auf der Wahl-
benachrichtigung eingedruckten QR-Code
beantragt werden. Fragen zur Briefwahl be-
antwortet das Wahlbüro.

Repräsentative Wahlstatistik
Bei der Landtagswahl wurden in Mannheim
vier Urnenwahlbezirke für die gesetzliche
Wahlstatistik ausgewählt. Wählerinnen und
Wähler dieser Wahlbezirke erhalten Stimm-
zettel mit Kennbuchstaben für das Ge-
schlecht und verschiedene Altersgruppen.
Die Auswertung der Daten ist dabei anonym

und das Wahlgeheimnis bleibt strikt ge-
wahrt.

Wahlbüro im Rathaus E 5
Das Wahlbüro hilft gerne bei allen Fragen zur
Landtagswahl. Die Post-Adresse lautet:
Stadt Mannheim – Wahlbüro, 68119 Mann-
heim. Die Öffnungszeiten sind montags bis
freitags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18
Uhr. In der Woche vor der Wahl ist täglich bis
18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung
geöffnet. Die E-Mail-Adresse lautet wahl-
buero@mannheim.de, die Telefonnummer
0621/293-9566, Fax 293-9590. Im Internet
sind die Informationen unter www.mann-
heim.de/wahlen zu finden. |ps

Ergänzendes Impftermin-
Angebot für über 80-Jährige

Als eines der ersten in Deutschland ging das
Impfzentrum auf dem Maimarktgelände an
den Start. Seither weckt es mit den Impfun-
gen die Hoffnung auf die Bewältigung der
Pandemie. Bereits 32.714 Impfungen (Stand
16 Uhr am 12. Februar) wurden in Mannheim
seit Beginn am 27. Dezember 2020 durchge-
führt.

Die Möglichkeiten, sich für einen Termin
anzumelden, sind auf der städtischen Inter-
netseite beschrieben. Zusätzlich zur zentra-
len Termin-Vermittlung über die Hotline der
Kassenärztlichen Vereinigung (116 117) und
Internetseite www.impfterminservice.de
vergibt die Stadt über persönliche Schreiben
auch selbst Termine an über 80-Jährige
Mannheimerinnen und Mannheimer. Das
soll ihnen die Anmeldung zur Impfung er-
leichtern.

Schreiben werden
nach und nach verschickt

Seit Anfang Februar verschickt die Stadt
Mannheim die Schreiben nach und nach an
alle Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahren
mit Hauptwohnsitz in Mannheim. In dem

persönlichen Brief sind eine extra eingerich-
tete Rufnummer und eine individuelle Zu-
gangsnummer enthalten. Mit diesen Num-
mern können beide Impftermine ganz ein-
fach vereinbart werden. Es ist jedoch nicht
möglich, den Termin auf andere zu übertra-
gen. Wer keinen Gebrauch von dem freiwil-
ligen Impfangebot machen möchte, etwa
weil bereits eine Impfung erfolgt ist, kann
die Daten aus dem Schreiben nicht an ande-
re weitergeben. Bei der Anmeldung in der
Maimarkthalle wird überprüft, dass Zu-
gangsnummer und Personalien überein-
stimmen.

Stadt Mannheim empfiehlt auch
weiterhin Terminbuchung über

die zentrale Terminvergabe
Mit dem städtischen Terminangebot soll die
zentrale Terminvergabe des Landes ergänzt
werden. Wer nicht auf den Brief warten
möchte, kann weiterhin die schnellere Bu-
chung beider Impftermine über die zentral
organisierte Telefonnummer der Kassen-
ärztlichen Vereinigung 116117 vornehmen
beziehungsweise die gleichnamige Smart-

phone-App nutzen. Auch auf der Website
www.impfterminservice.de kann ein Termin
vereinbart werden.

Schritt für Schritt zur Impfung
Wie bereitet man sich auf die Impfung vor
und was erwartet einen bei dem Termin? Al-
les Wissenswerte zum Ablauf der Corona-
Schutzimpfung in Mannheim ist auf der
städtischen Internetseite www.mann-
heim.de/coronaschutzimpfung zu erfahren.
Dort wird Schritt für Schritt der Weg bis zur
Impfung erklärt. Unter anderem ist zu erfah-
ren, wer sich bereits impfen lassen kann,
welche Anmeldewege es gibt und welche
Dokumente zu Hause vorbereitet werden
können, um die Prozesse zu beschleunigen
und Wartezeiten vor Ort zu reduzieren. In ei-
nem Video kann die Leiterin des Impfzent-
rums bei einem Rundgang durch das Impf-
zentrum auf dem Maimarktgelände beglei-
tet werden. Interessierte erfahren in dem Vi-
deo bereits vorab, was sie bei der Impfung
erwartet. Weitere Informationen zur Imp-
fung in Mannheim gibt es unter www.mann-
heim.de/coronaschutzimpfung |ps
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Ein wichtiges Jahr für die BUGA
„2021 wird ein wichtiges Jahr für die BUGA, in
dem viele Projekte materielle Gestalt anneh-
men: Der Bau des Panoramastegs beginnt
ebenso wie die Umsetzung der Neckar-Rena-
turierung und des Au-Gewässers. Aber auch
eine Vielzahl von Konzepten werden finali-
siert – vom Verkehrsmanagement über die
EMAS-Zertifizierung bis hin zum Kultur- und
Veranstaltungsprogramm“, sagt Michael
Schnellbach, Geschäftsführer der Bundes-
gartenschau Mannheim 2023 gGmbH.

Mittlerweile ist das Team der BUGA 23 auf
36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-
wachsen. Mit Hanspeter Faas arbeitet seit
Januar ein erfahrener Bundesgartenschau-
Experte im BUGA 23-Team, welcher bereits
seit Anfang 2020 in beratender Funktion zur
Seite stand. Er verantwortet die Ausstel-
lungsbeiträge Dritter, wie etwa die von Ver-
bänden. Anfang Februar erfolgte die Aufstel-
lung einer Reifenwaschanlage. Die Laster
und Baufahrzeuge dürfen aus Gründen der
Verkehrssicherheit nicht mit den schmutzi-
gen Reifen auf die öffentlichen Straßen. Der
automatisierte Waschgang dauert pro Fahr-
zeug nur ein bis zwei Minuten. Die Anlage
macht von externen Reinigungsfirmen unab-
hängig und es entfällt die Beauftragung ei-
ner aufwändigen Straßenreinigung. So kann
trotz schlammiger Bodenverhältnisse auf
Spinelli weitergearbeitet werden.

Im Rahmen der bauvorbereitenden Maß-
nahmen auf Spinelli und der Renaturierungs-
maßnahmen am Neckar müssen im Februar

51 Bäume entfernt werden. Die Mehrheit der
Bäume ist krank oder abgestorben. Das
Schnittholz wird wiederverwertet und wei-
tergenutzt, zum Beispiel in Form von aufge-
schichteten Holzhaufen als Habitat für Ei-
dechsen. Neu gepflanzt werden allein auf
dem entstehenden BUGA-Gelände bis 2023
rund 580 Bäume. Am Neckar werden 60 neue
Bäume gepflanzt. Im April soll mit dem Bau
des barrierefreien Panoramastegs begonnen
werden. In 12 Meter Höhe und insgesamt 43
Meter über dem Augewässer bietet sich den
Besuchenden hier ein Ausblick über die Feu-
denheimer Au und die Silhouette Mann-

Viele Projekte nehmen Gestalt an oder starten in den kommenden Monaten

heims. Die etwa 80 Meter lange Fußgänger-
brücke zur Überquerung der Aubuckel-Stra-
ße bleibt auch nach der BUGA 23 erhalten.

Mit der Renaturierungsmaßnahme wird
der Neckar und die Feudenheimer Au im ur-
ban geprägten Raum in einer Gesamtkon-
zeption naturnah zu entwickeln. Das Au-Ge-
wässer erweitert die ökologische Vielfalt im
Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au.
Entlang des Hochgestades entstehen rund
um das neue Fließgewässer mehrere Tritt-
steinbiotope. Darüber hinaus werden im
Rahmen dieser Maßnahme zwischen Kraft-
werk Feudenheim und dem Fernmeldeturm

naturnahe Lebensräume für Flora und Fauna
geschaffen. Bis zur Eröffnung der Bundesgar-
tenschau 2023 wird die Projektphase West
(Fernmeldeturm bis Riedbahnbrücke), das
Au-Gewässer sowie das Fließgewässer mit
seinen Trittsteinbiotopen in der Au umge-
setzt.

Gemeinsam mit dem Büro SHP Ingenieure
GbR, das bereits das Verkehrsmanagement-
konzept der BUGA 21 in Erfurt erstellt hat,
hat die BUGA 23 ein Konzept für Mannheim
erarbeitet. „Ziel ist es, den Individualverkehr
vor den Toren der Stadt zu lassen auf dem
Großraumparkplatz P 20 zwischen Flughafen
und Maimarktgelände sowie ein Shuttle mit
Wasserstoff- beziehungsweise Elektrobus-
sen zum Spinelli-Gelände. Mit dem Angebot
von günstigen Kombitickets machen wir den
ÖPNV attraktiv“, skizziert Michael Schnell-
bach den Ansatz des Konzepts, das im ersten
Quartal 2021 finalisiert wird. Um die Basis für
das Verkehrsmanagementkonzept zu schaf-
fen, sind die BUGA 23 und SHP Ingenieure
seit Frühjahr 2020 im Austausch mit allen In-
teressensgruppen und Beteiligten – da-
runter Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV),
Verkehrsverbund
Rhein-Neckar GmbH
Mannheim (VRN),
Mannheimer Park-
hausbetriebe, Ver-
kehrsplanung Stadt
Mannheim, Ordnungs-
amt und Polizei. |ps

Bürgersprechstunde
desOberbürgermeisters

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bietet am
Montag, 8. März, von 15 Uhr bis 18 Uhr eine
Telefonsprechstunde an. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger haben die Möglichkeit,
persönliche Anliegen oder Anregungen di-
rekt mit dem Oberbürgermeister zu bespre-
chen. Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro
täglich von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter
0621/293-2931 entgegen. |ps

Messungen
derGeschwindigkeiten

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 22.,
bis Freitag, 26. Februar, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Alphornstraße (Neckarschule) - Baldur-
straße - Belfortstraße (Wilhelm-Wundt-
Schule) - Bürgermeister-Fuchs-Straße - Brun-
hildestraße - Dammstraße - Ernst-Barlach-Al-
lee (Johann-Peter-Hebel-Schule) - Franz-
Gelb-Weg - Gartenfeldstraße (Humboldt-
Schule) - Grete-Fleischmann-Straße - Hans-
Thoma-Straße - Karl-Ladenburg-Straße -
Karlsternstraße - Langstraße (verkehrsberu-
higter Bereich) - Luisenstraße (Schillerschu-
le) - Lutherstraße (verkehrsberuhigter Be-
reich) - Mallaustraße - Neckarauer Straße -
Niederfeldstraße - Rheingoldstraße - Rott-
feldstraße - Schulstraße - Voltastraße -
Wörthstraße |ps

EinBuch
undseineAuswirkung

Ab Mittwoch, 24. Februar, stellt das MAR-
CHIVUM den Vortrag „50 Jahre später: Ein
Buch und seine Auswirkung. Ein Beitrag zu
Erinnerungskultur in Mannheim“ von Dr.
Hans-Joachim Fliedner als Stream unter
www.marchivum.de eine Woche lang ins In-
ternet. 1971 erschien „Die Judenverfolgung in
Mannheim 1933-1945“. In seinem Vortrag
geht Fliedner Fragen vor dem Hintergrund
der von der Forschung erarbeiteten und ge-
genwärtig praktizierten Realitäten zur Erin-
nerungskultur nach dem Zweiten Weltkrieg
nach. |ps

EarthHour2021:Aussortierte
Laptopsspenden

Die Klimaschutzagentur Mannheim ruft zur
diesjährigen „Earth Hour“ Privatpersonen
und Unternehmen auf, aussortierte Laptops
zu spenden. Diese sollen daraufhin von IT-
Fachkräften professionell aufgerüstet und an
Mannheimer Schülerinnen und Schüler ge-
spendet werden, die keine ausreichende IT-
Infrastruktur haben, um am derzeitigen
Homeschooling teilzunehmen. Die Laptops
sollten nicht viel älter als fünf Jahre sein und
mindestens zwei Gigabyte Arbeitsspeicher
haben. Die Geräte können von Montag bis
Donnerstag von 9 bis 16 Uhr in der Klima-
schutzagentur in D 2, 5-8 abgegeben werden.
Weitere Informationen zur „Earth Hour“ und
zur Laptop-Sammelaktion gibt es unter
www.klima-ma.de/nachhaltig-leben/earth-
hour-2021 oder der Telefonnummer
0621/86248410. |ps

Hinweis ineigenerSache
Aufgrund der Karenzzeit vor der Landtags-
wahl 2021 setzt die Rubrik „Stimmen aus dem
Gemeinderat“ mit Beiträgen der Fraktionen,
Gruppierungen sowie Einzelstadträtinnen
und Einzelstadträten derzeit aus. Nach der
Landtagswahl am 14. März geht es mit den
Beiträgen weiter. |ps
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Starkes Engagement für
Demokratie und Vielfalt in Mannheim

2021 fließen in Mannheim rund 176.000 Euro
in 22 Projekte zur Förderung des respektvol-
len Zusammenlebens sowie gegen gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit und Diskri-
minierung. Sechs davon sind größere Netz-
werkprojekte mit zahlreichen Kooperations-
partnerinnen und -partnern aus der gesam-
ten Stadtgesellschaft, die sich in ihrem Enga-
gement zu einem spezifischen Querschnitt-
thema, wie zum Beispiel Gewalt, Zusammen-
halt in Vielfalt, Medienkompetenz und De-
mokratieförderung, vernetzen. Die inhaltli-
chen Schwerpunktsetzungen der (Netzwerk-
)Projekte orientieren sich an den Grundsät-
zen und Zielen der Mannheimer Erklärung für
ein Zusammenleben in Vielfalt.

Durch die Förderung der Partnerschaft für
Demokratie Mannheim über das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ können in die-
sem Jahr für Projektförderungen rund 55.000
Euro zur Verfügung gestellt werden. Ziel des
Bundesprogramms ist es, die Entwicklung
und die Umsetzung lokaler Handlungskon-
zepte zur Förderung von Demokratie und
Vielfalt sowie zur Vorbeugung von Extremis-
mus zu unterstützen.

Zur Stärkung zivilgesellschaftlichen Enga-
gements gegen Rechtsradikalismus, Muslim-

feindlichkeit, Antisemitismus und Antiziga-
nismus hat der Gemeinderat 2020 einen neu-
en Fördertopf bewilligt. Für 2021 stehen für
diesen Aktionsfonds Mittel in Höhe von ins-
gesamt 120.000 Euro zur Verfügung. Mit dem
Aktionsfonds soll ein öffentlich wahrnehm-
barer Beitrag zum Leitbild „Mannheim 2030“
geleistet werden – insbesondere zum Strate-
gischen Ziel des Zusammenlebens in der
Stadt.

Die 2021 weitergeförderte „Themeninsel
gegen Gewalt“, ein seitens der Mannheimer
Institutionen Mannheimer Frauenhaus e.V.,
ZONTA Club Mannheim e.V. und Mannhei-
mer Abendakademie initiiertes Netzwerkpro-
jekt, wird in dieser Förderphase weitere Fa-
cetten von Gewalt, wie zum Beispiel digitale
Gewalt, in die Arbeit der Themeninsel einbe-
ziehen. Die neu entstandenen Themeninseln
2021 widmen sich den Schwerpunkten Zu-
sammenhalt in Vielfalt (initiiert durch die
Mannheimer Abendakademie) und Medien-
kompetenz / digitale Demokratieförderung
(initiiert durch den DRK-Kreisverband Mann-
heim). Quartiersbezogene Maßnahmen zur
Demokratieförderung (Schulungen und digi-
tale Workshops) sind das erklärte Ziel bei-
spielsweise des Kooperationsprojekts der Ar-

Projektförderungen für ein respektvolles Zusammenleben
beiterwohlfahrt Kreisverband Mannheim.

Von den 29 eingereichten Anträgen im
Rahmen des Aktionsfonds 2021 werden die-
ses Jahr 16 Projekte zu den unterschiedlichen
Themenfeldern in Bezug auf gruppenbezoge-
ne Menschenfeindlichkeit gefördert – so zum
Beispiel ein Theaterprojekt zum Thema Mus-
limfeindlichkeit. Auch kleine Initiativen und
Migrantenselbstorganisationen haben er-
folgreich Anträge eingereicht. In diesem Jahr
werden weiterhin Projekte zur Dokumentati-
on von und Sensibilisierung in Bezug auf Ras-
sismuserfahrungen sowie zur Partizipation
von Sinti und Roma an der Stadtgesellschaft
gefördert.

Informationen zu allen Projekten unter:
www.mannheim.de/buendnis. |ps

Kontakt:

Stadt Mannheim / Büro des Beauftragten für
Integration und Migration
Koordinierungsstelle „Mannheimer Bündnis
für ein Zusammenleben in Vielfalt“
Sylvia Löffler
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
E-Mail: sylvia.loeffler@mannheim.de
Telefon: 0621/293-9802

Reinigungswoche„Putz’
DeineStadtraus!“findet

imHerbst2021statt
Aufgrund der aktuellen Situation hat sich
der Stadtraumservice Mannheim dazu ent-
schieden, die Reinigungswoche nicht wie
traditionell geplant im März durchzuführen,
sondern sie in den Herbst 2021 zu verschie-
ben. Der neue Termin steht bereits fest: Vom
25. September bis zum 2. Oktober heißt es in
Mannheim wieder „Putz’ Deine Stadt raus!“.

Im Jahr 2020 musste die Reinigungswoche
aufgrund von Corona abgesagt werden. „Co-
rona wirft auch in puncto Sauberkeit seine
Schatten voraus. In diesem Jahr wollen wir
uns erneut für eine saubere Stadt einsetzen
und hoffen, dass es im Herbst die Situation
zulässt und wir wieder auf viele engagierte
Helferinnen und Helfer zählen können“, so
Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Bis zu 10.000 Mannheimer Bürgerinnen
und Bürger aller Altersklassen aus Schulen,
Kindergärten und Vereinen treten jedes Jahr
aktiv für ein sauberes Stadtbild ein. Sie be-
freien Mannheims Grünanlagen und Bö-
schungen von achtlos weggeworfenem Un-
rat und leisten einen wertvollen Beitrag zum
Umwelt- und Naturschutz. Aktuelle Infor-
mationen zur Reinigungswoche 2021 gibt es
im Internet auf www.mannheim.de/rausput-
zen oder bei der Hotline unter 0621/293-
7004. |ps
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Stadt Mannheim ermöglicht allen Beschäftigten
an Schulen und Kitas regelmäßige Schnelltests

Die Stadt Mannheim möchte allen Lehrerin-
nen und Lehrern, Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie den weiteren Beschäftigten in
Schulen und Kindertageseinrichtungen eine
regelmäßige und einfache Corona-Testung
zwei Mal pro Woche vor Ort in ihrer Einrich-
tung ermöglichen. Der nicht-öffentliche
Hauptausschuss des Gemeinderats hat am
15. Februar einer Verwaltungsvorlage zuge-
stimmt, die die Verwaltung ermächtigt, hier-
für 80.000 Antigen-Schnelltests zur Verfü-
gung zu stellen. Für deren Bereitstellung
wird die Stadt Mannheim etwa 500.000 Eu-
ro investieren. Hinzu kommen weitere Aus-
gaben für Schulungen, Hygieneausstattung
und Logistik. Die Tests werden von der Stadt
Mannheim mit Hilfe der Rettungsdienste an
die Einrichtungen verteilt und ab dem 22.
Februar zur Verfügung stehen. Ab dann sol-
len laut Landesregierung in Baden-Württem-
berg – beginnend mit den Grundschulen,
Abschlussklassen und Kitas – die Einrichtun-
gen sukzessive stufenweise wieder öffnen.

Noch in dieser Woche sollen pro Einrich-
tung zwei bis drei Mitarbeitende in der rich-
tigen Handhabung der Tests geschult wer-

den. Sie sollen dann vor Ort ihren Kollegin-
nen und Kollegen bei deren eigener Testung
in der jeweiligen Einrichtung zur Seite ste-
hen und diese anleiten. Die Schulung soll für
zirka 800 Personen mit einem strengen Hy-
gienekonzept und vorgegebenen Zeitfens-
tern im Rosengarten organisiert werden.
Insgesamt werden die Testungen allen rund
8.000 Beschäftigten an Mannheimer Ein-
richtungen – egal ob Schulen, Kinderbetreu-
ungseinrichtungen von freien Trägern oder
der Stadt Mannheim – angeboten. Die Kin-
dertagespflegepersonen werden zeitnah
darüber informiert, welche Testmöglichkei-

ten für sie bestehen.
Vorgesehen sind Antigen-Schnelltests,

mit denen eine Testung der Beschäftigten
unter Anleitung bequem in ihrer Einrichtung
direkt vor Dienstbeginn stattfinden kann.
„Die Idee von Testungen direkt in den Ein-
richtungen verspricht unserer Ansicht nach
eine deutliche höhere Beteiligung, als wenn
die Beschäftigten zweimal pro Woche zum
Hausarzt müssen. Bisher gibt es auch nur
sehr wenige Apotheken, die ein solches An-
gebot machen“, erklärt Oberbürgermeister
Peter Kurz. „Wir hoffen, dass möglichst viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ange-

bot annehmen werden, um so ein kontinu-
ierliches Monitoring über das Infektionsge-
schehen an Schulen und Kitas zu haben“.

Auch die Freien Träger haben breite Zu-
stimmung zu dem Vorgehen signalisiert und
beteiligen sich mit ihren Beschäftigten ger-
ne, berichtet Bildungs- und Gesundheitsbür-
germeister Dirk Grunert: „Wir unternehmen
enorme Anstrengungen, um den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bestmöglich
gewährleisten zu können. Dies geschieht et-
wa auch durch die Bereitstellung entspre-
chender Schutzmaßnahmen wie beispiels-
weise Schutzmasken für unser Personal.
Freie Träger und Kindertagespflegeperso-
nen erhalten zudem einen Zuschuss der
Stadt für die Anschaffung von Schutzausrüs-
tung und Hygienematerial. Dies verstehen
wir auch als Ausdruck der Wertschätzung für
ihre Arbeit für unsere Kinder und Familien.
Den Bund-Länder-Beschluss, dass nun die
Impfverordnung dahingehend überprüft
werden soll, dass Lehrerinnen und Lehrer so-
wie pädagogische Fachkräfte in der Reihen-
folge vorgezogen werden sollen, begrüßen
wir.“ |ps

Im April soll mit dem Bau des barrierefreien Panoramastegs begonnen werden.
FOTO: STADT MANNHEIM
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Ergebnisse der Passantenbefragung
„Vitale Innenstädte“ 2020 vorgestellt

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die
Innenstädte und die Anzahl der Besuchen-
den aus. Dies zeigen die neusten Ergebnisse
der Passantenbefragung „Vitale Innenstäd-
te“. Sie wurde vom Institut für Handelsfor-
schung Köln (IFH) im September und Okto-
ber 2020 – noch vor dem zweiten Lockdown
– in 107 deutschen Städten durchgeführt. In
der Einwohnerkategorie von Mannheim wa-
ren insgesamt 13 Städte an der Befragung be-
teiligt. In Mannheim wurden über 1.000 In-
nenstadtbesucherinnen und -besucher be-
fragt. Lokaler Partner der Befragung ist der
Fachbereich für Wirtschafts- und Struktur-
förderung.

Laut Studie kommen die Besucherinnen
und Besucher zwar seltener, dafür aber ge-
zielter in die City. Gleichzeitig steigt die Be-
deutung des Online-Handels. Davon können
auch die lokalen Anbieter profitieren, die ih-
ren Internetauftritt attraktiv gestalten. Wei-
terhin überzeugt Mannheim mit dem vielfäl-
tigen Einzelhandel und seinem gastronomi-
schen Angebot: In beiden Kategorien erzielt
die Quadratestadt Spitzenwerte unter den
Städten mit 200.000 bis 500.000 Einwoh-
nenden. Die Attraktivität der Innenstadt als
Einkaufs-, Ausgeh- und Wohlfühlort wird ins-
gesamt deutlich besser bewertet als in den
Vorjahren. „Die Ergebnisse der Studie ’Vitale
Innenstädte’ sind für uns eine wichtige Da-
tenquelle, um Entscheidungen abzuleiten
oder zu bestätigen. So freue ich mich, dass
Mannheim erneut bundesweiter Benchmark
für das Einzelhandelsangebot ist. Auch bei
der aktuellen Befragung, die bereits von den
Auswirkungen der Corona-Pandemie ge-
kennzeichnet ist, zeigt sich kein negativer
Trend der Bewertungsergebnisse, wobei wir
momentan noch nicht absehen können, wie
sich die Situation nach dem aktuellen Lock-
down präsentieren wird“, so Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch. „Zur Beibehal-
tung der guten Rahmenbedingungen für den
Handel investiert die Stadt Mannheim in die
Neugestaltung der Seitenstraßen.“

Mannheims Innenstadt ist erneut der so-
genannte Top-Performer bundesweit in der
Ortsgrößenklasse zwischen 200.000 und

500.000 Einwohnenden. Für das Einzelhan-
delsangebot in den Quadraten vergaben die
Befragten eine Traumnote von 1,9 (2018: 2,0).
Die durchschnittliche Bewertung des Einzel-
handelsangebots in Städten der gleichen
Größenklasse lag bei einer 2,3. Im Gesamt-
durchschnitt aller teilnehmenden Städte
wurde die Note 2,5 erreicht. Auch mit seinem
gastronomischen Angebot steht Mannheim
auf dem Siegertreppchen. Die Teilnehmen-
den der Untersuchung vergaben hier eine 1,9
(Städte der Ortsgrößenklasse: 2,1). 41,6 Pro-
zent (2018: 38,7 Prozent) haben den Besuch
im Mannheimer Zentrum mit einem Abste-
cher in ein Restaurant verbunden und be-
werteten das gastronomische Angebot so
gut wie bei der Befragung vor zwei Jahren.

Auch wenn die Passantenzahlen corona-
bedingt rückläufig sind, bleibt der Einkaufs-
bummel an den Samstagen für 80,4 Prozent
(2018: 85,3 Prozent) der wichtigste Anreiz für
einen Besuch der Mannheimer City. Die
Mehrzahl der Befragten in der Mannheimer
Innenstadt (51,2 Prozent) kommt aus dem
Umland. Das Durchschnittsalter der Besu-
chenden ist indes gesunken und liegt aktuell
bei 40,5 Jahren (2018: 42 Jahre) und damit
niedriger als beim Ortsgrößendurchschnitt
(44,3 Jahre). Bei der Wahl des Verkehrsmit-
tels liegt die Anfahrt mit dem öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) mit 44,9 Pro-
zent vor der Anreise mit dem Auto oder dem
Motorrad (32 Prozent).

„Die Attraktivität des Einkaufsstandortes
Mannheim ist und bleibt ein zentrales Thema
der Mannheimer Wirtschaftsförderung. Es
ist daher erfreulich, dass der multifunktiona-
le Dreiklang aus Einzelhandel, Gastronomie
und Lebendigkeit in Mannheim auch bei den
Jüngeren gut ankommt. Die Zielgruppe der
über 65-Jährigen haben wir ebenfalls fest im
Blick, und so hoffen wir, dass der pandemie-
bedingte, leichte Rückgang der Besucherin-
nen und Besucher in dieser Altersgruppe
bald überwunden ist. Ich freue mich, dass un-
ser intensives stadtinternes Kümmern hier
Früchte trägt“, erläutert Christiane Ram, Lei-
terin des Fachbereichs für Wirtschafts- und
Strukturförderung. Das Citymanagement

des Fachbereichs unterstützt Einzelhandel
und Gastronomie, kanalisiert deren Anliegen
an die richtigen Stellen und berät bei Neuan-
siedlungen.

Die Passantenbefragung zeigt, dass die in-
telligente Verzahnung von stationärem und
Online-Handel immer wichtiger wird. Paral-
lel zum Anstieg des Online-Handels setzen
sich in allen Städten deutliche Frequenzrück-
gänge fort. Die Aussage „Ja, ich kaufe ver-
stärkt online ein und besuche daher diese In-
nenstadt zum Einkaufen seltener“ bestätigen
in Mannheim 27 Prozent der Befragten, was
ein Sprung um 14,1 Prozent seit 2018 nach
oben ist. Die Internetseiten und Online-
shops lokaler Geschäfte zählen ebenfalls zu
den Gewinnern der aktuellen Zeit: In Mann-
heim gaben 19,5 Prozent (Ortsgrößendurch-
schnitt: 12,1 Prozent) an, diese zu nutzen.

Beim Thema der generellen Attraktivität
des Zentrums verteidigte die Quadratestadt
den guten Wert aus der letzten Befragung.
Mit der Note 2,4 (2018: 2,3) toppte Mann-
heim erneut den eigenen Vergleichswert 2,7
von 2016 und 2014. Mit Blick auf die Parkplät-
ze, das Gastronomieangebot und das Ambi-
ente der Innenstadt ist die Zufriedenheit
ebenfalls auf dem gleichen, hohen Niveau
von 2018 geblieben. Die Punkte Sauberkeit
und Sicherheit wurden mit einer 3,2 bezie-
hungsweise mit einer 2,9 bewertet.

Seit der ersten Passantenbefragung 2014
hat die Stadt Mannheim massiv in Sicherheit
und Sauberkeit investiert. Beispielsweise
wurden unter anderem Zusatzreinigungen in
besonderen Bereichen der City, die Über-
nahme der kompletten Gehwegreinigung
durch die Stadtreinigung gegen Gebühr oder
der Einsatz spezieller Maschinen zur Nass-
reinigung rund um Q 6/Q 7 und in den Plan-
ken eingeführt. Der kommunale Ordnungs-
dienst hat sein Personal aufgestockt und die
Überwachungszeiten ausgeweitet. Mit der
2020 neu geschaffenen Funktion des City-
Inspektors ist jetzt einen „Kümmerer“ für
Ordnungswidrigkeiten etabliert, dessen
Schwerpunkt die regelmäßige Begutachtung
des öffentlichen Raums der Innenstadt ist.
|ps

Auf Mehrweg setzen
lohnt sich jetzt doppelt

Mit der Initiative „Take-away? Take a box!“
unterstützen die Klimaschutzagentur Mann-
heim und die Stadt Mannheim seit Dezem-
ber 2020 Gastronomiebetriebe bei der Ein-
führung von Mehrweggeschirr. Initiativen
wie „Bleib deinem Becher treu!“ oder die be-
reits bestehenden Mehrwegessensboxen
bieten die Gelegenheit, „To Go“ und Nach-
haltigkeit zusammenzubringen. Die Klima-
schutzagentur berät über diese und weitere
Möglichkeiten und hilft zudem mit einem
städtischen Förderprogramm.

Ab Januar 2023 – so ein Beschluss der
Bundesregierung – müssen die meisten Res-
taurants, Bistros und Cafés Mehrwegbehäl-
ter für Mitnahmeprodukte anbieten. Die Kli-
maschutzagentur begrüßt diesen Schritt
und möchte Gastronomiebetriebe dazu er-
mutigen, bereits jetzt in Sachen Mehrweg
voranzugehen. Dabei bietet die Agentur
nicht nur Beratung an, sondern hat mit Un-
terstützung der Wirtschaftsförderung und
der Abteilung Klimaschutz der Stadt Mann-
heim ein Förderprogramm auf die Beine ge-
stellt. Es sieht eine direkte Hilfe in Höhe von
200 Euro pro Betrieb vor und kann von

Mannheimer Gastronomiebetrieben und
Kantinen beantragt werden. Förderbedin-
gung ist der Anschluss an ein bestehendes
Mehrwegboxensystem. Hierzu gibt die Kli-
maschutzagentur Auskunft. Neu ist, dass
Gastronominnen und Gastronomen bis zu
100 Euro davon für die Anschaffung der
Mehrwegboxen nutzen können. Die andere
Hälfte soll in Form eines Rabatts auf den Es-
senspreis an die Kundschaft weitergegeben
werden. Dabei kann der Betrieb die Rabatt-
höhe ab 0,50 Euro selbst festlegen. Insge-
samt stehen derzeit 4.000 Euro im Rahmen
des Förderprogramms zur Verfügung.

„Tschüss Einweg. Hallo Mehrweg.“: Unter
diesem Titel setzt sich die Klimaschutzagen-
tur dafür ein, unnötigen Verpackungsmüll
zu vermeiden und die Nutzung von Mehr-
weg in Unternehmen als auch der Bürger-
schaft zu erhöhen. Wer Mehrwegboxen im
Betrieb anbieten möchte, kann sich bei der
Klimaschutzagentur Mannheim telefonisch
unter 0621/86248410 oder per E-Mail an in-
fo@klima-ma.de melden. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.klima-
ma.de/mehrweg. |ps

Klimaschutzagentur unterstützt Gastronomie

„Corona und Frauen –
Was macht der Job?“

Die Beraterinnen der Kontaktstelle Frau und
Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald
beantworten in einer offenen Sprechstunde
berufliche Fragen, die Frauen während der
Pandemie auf den Nägeln brennen. Anrufe
werden am Mittwoch, 24. Februar, von 12 bis
14 Uhr und am Donnerstag, 25. Februar, von
15 bis 17 Uhr telefonisch unter 0621/293-2590
entgegengenommen.

Die derzeitige Mehrfachbelastung durch
Schließung von Schulen und Kitas, Homeof-
fice, einen drohenden Jobverlust oder Kurz-
arbeit wiegt für Frauen besonders schwer.
Die Sorge- und Erwerbsarbeit gleichzeitig zu

Offene Sprechstunde
bewältigen, bedeutet für viele Familien – und
hier vor allem für die Frauen – eine große
Herausforderung, denn auch ohne Corona
wird die unbezahlte Sorgearbeit überwie-
gend von Frauen übernommen. Aus diesem
Grund arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit
und zahlen dadurch weniger in die Altersvor-
sorge ein. Zudem gehören viele Berufe der
bezahlten Sorgearbeit, in denen mehrheit-
lich Frauen tätig sind, zu den schlechter be-
zahlten, beispielsweise Sozial- und Pflegebe-
rufe oder Berufe im Reinigungsgewerbe.
Weitere Informationen gibt es unter
www.frauundberuf-mannheim.de. |ps

Betreten von gefrorenen
Wasserflächen verboten

Die Stadt Mannheim macht darauf auf-
merksam, dass das Betreten von und das
Eislaufen auf gefrorenen städtischen Was-
serflächen generell untersagt ist. Hinter-
grund hierfür ist, dass die für ein gefahrlo-
ses Betreten und Befahren der Eisfläche
notwendige Eisdicke nicht garantiert und
somit keine Haftung von Seiten der Stadt

Mannheim übernommen werden kann. Die
Stadt Mannheim bittet die Bürgerinnen
und Bürger um Verständnis und zur eige-
nen Sicherheit, vom Betreten von und Eis-
laufen auf städtischen Gewässern Abstand
zu nehmen. Dies gilt auch für temporäre,
aufgrund des Hochwassers gefrorene Flä-
chen. |ps

NTM lädt in den „digitalen Salon“
Mit „Zoom gemacht! – Der digitale Salon“
lädt das Nationaltheater Mannheim (NTM) ab
dem 24. Februar, regelmäßig mittwochs um
19 Uhr bei der Videochat-Plattform Zoom
zum Get-together und Austausch ein: Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie und
Künstlerinnen und Künstler aller vier Sparten
des NTM veranstalten alle zwei Wochen
Zoom-Meetings mit kurzen Vorträgen, künst-
lerischen Beiträgen und Gesprächen. In ein-
einhalb bis zwei Stunden wird getalkt, ge-
spielt, gemeinsam gekocht und Musik gehört

– und vieles mehr. Dabei sind die Teilnehmen-
den eingeladen, sich aktiv in den Abend ein-
zubringen und untereinander ins Gespräch zu
kommen. „Zoom gemacht!“ ist offen für alle,
die sich nach Begegnung mit anderen sehnen
und Lust auf neue Impulse oder einfach einen
anregenden Abend haben. Zu jeder Folge von
„Zoom gemacht!“ gibt es das passende Cock-
tail-Rezept zum Selbermachen (auch in alko-
holfreier Variante) und eine Außenreportage,
die über den geteilten Bildschirm für alle Teil-
nehmenden eingespielt wird. Darin geht

NTM-Reporterin Valeria Ryhonina Fragen wie
„Welche Orte vermissen wir aktuell am meis-
ten?“ oder „Wo werden wir uns wiedersehen,
sobald wir dürfen?“ nach. Der digitale Salon
ist kostenlos. Die Termine werden im Spiel-
plan auf der Website, über die Social-Media-
Kanäle des NTM und per Newsletter bekannt-
gegeben. Um eine Anmeldung per E-Mail an
ntm.zoomgemacht@mannheim.de wird ge-
beten. Am Tag vor der Veranstaltung erhalten
die Angemeldeten einen Link zum Zoom-
Meeting und Infos zum Abend. |ps

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

DieStadtMannheimerlässt als zuständigesGesundheitsamt gemäß§28Absatz 1Satz 1 i.V.m. 28a
Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3Absatz 1, 20Absatz 1 derVerordnung der Landes-
regierung über infektionsschützendeMaßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2
(Corona-Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a derVerordnung des Sozialministeriums über die
Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgeset-
zes (LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltendenFassungen für dasGebiet der StadtMannheimnach-
stehende

A l l g em e i n v e r f ü g u n g

1. Über § 3 Absatz 1 CoronaVO hinausgehend wird eineMaskenpflicht nach den folgendenMaß-
gaben angeordnet:

(1) Im Stadtgebiet Mannheim gilt für den Fußgängerverkehr dieVerpflichtung zumTragen einer
nicht medizinischen Alltagsmaske oder vergleichbarenMund-Nasen-Bedeckungmontags bis
samstags von 9:00 bis 20:00 Uhr im Bereich der öffentlichen Straße in den Planken, auf dem
Paradeplatz, der BreitenStraße, demverkehrsberuhigtenBereichG2 /H 2, auf demMarktplatz,
derKunststraße, auf denKapuzinerplanken, derFressgasse, auf demMünzplatz, derMarktstra-
ße, der Erbprinzenstraße, den Gehwegen des Kaiserrings zwischen Planken undWilly-Brandt-
Platz, im gesamtenBereich der Fußgängerzone amHauptbahnhof inklusive der Fahrradabstell-
plätze und demTaxiplatz, auf der Fußgängerquerung zwischenWasserturm undPlanken sowie

im Pausen-Aufenthaltsbereich für Schüler an derWerner-von-Siemens-Schule und Carl-Benz-
Schule. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem angehängten Lageplan.

(2) Im gesamten Stadtgebiet besteht im öffentlichen Raum dieVerpflichtung zumTragen einer
nicht-medizinischen Alltagsmaske oder vergleichbarenMund-Nasen-Bedeckung inWarte-
schlangen vor Gaststätten, Cafés, Eisdielen, sonstigenVerkaufsstellen, Poststellen, Abhol-
diensten, Ausgabestellen derTafeln, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowieVerwal-
tungsgebäuden.

(3) Auf öffentlichen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet gilt für Begleitpersonen ab 14 Jahren
dieVerpflichtung zumTragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder vergleichbaren
Mund-Nasen-Bedeckung.

(4) In Fahrzeugen von Fahrdiensten für Menschenmit Behinderung gilt für Fahrer*innen und
Fahrer, Begleitpersonen und Nutzer*innen dieVerpflichtung zumTragen einer medizinischen
Maske oder eines FFP2-Atemschutzes (oder vergleichbaren Standards). Für Kinder von 6 bis
einschließlich 14 Jahren ist eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare
Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend.

(5) Auf Absatz 1 finden die in § 3 Absatz 2 Nr. 1, 2, 6 und 9 CoronaVO benannten Ausnahmen
Anwendung. Für Absatz 3 gelten die Ausnahmen des § 3 Absatz 2 Nr. 1, 2 und 6 CoronaVO.
Darüber hinaus gilt eineAusnahme, für denFall, dass derMindestabstand von 1,5mzu anderen
Personen dauerhaft sicher eingehalten werden kann. Zudem besteht in den in Abätzen 1 und 3
genannten Bereichen eine Ausnahme von der Maskenpflicht zum Konsum von Lebensmitteln,
jedoch nicht imGehen, sondern nur stationär unterWahrung desMindestabstands von 1,5 m.
Für Absätze 2 und 4 gelten nur die Ausnahmen des § 3 Absatz 2 Nr. 1, 2 und 6 CoronaVO. Eine
gesonderte Ausnahme von der Maskenpflicht zumRauchen besteht in keinem der in Absätzen
1 bis 4 geregelten Bereiche.

(6) § 1i CoronaVO bleibt unberührt. An Bahn- und Bussteigen, imWarte- und Zugangsbereich
von Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften sowie auf demMarktplatz während der
Marktzeiten ist demnach dasTragen einer medizinischenMaske oder einer FFP2-Maske oder
einer Maskemit vergleichbarem Standard vorgeschrieben.

2. AlsVerkehrs- undBegegnungsflächennach§1eCoronaVO,auf denenderAusschankundKon-
sum vonAlkohol verboten ist, werden die folgendenStraßen undPlätze festgelegt: Paradeplatz,
Marktplatz, Planken, Plankenkopf O7/P7, Kunststraße, Kapuzinerplanken, Fressgasse, Münz-
platz, Breite Straße,Wasserturmanlage, Lauergarten, Scipiogarten,Willy-Brandt-Platz, Halte-
stelleTattersall, Alter Meßplatz und Neumarkt. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus
dem angehängten Lageplan.

3. Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim zur Masken-
pflicht vom 28.01.2021. Letztere wird hiermit mitWirkung für die Zukunft aufgehoben.

4. Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 12.03.2021 befristet.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. DerWiderspruch hat somit keine aufschiebendeWirkung

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihreWirksamkeit.
Der vollständigeText der Allgemeinverfügungmit Begründung kann imFachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf der Home-
page der Stadt Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWiderspruch erhoben
werden. DerWiderspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161Mannheim, einzulegen.
Hinweise
Aufgrund der sofortigenVollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einemWiderspruch keine
aufschiebendeWirkung zu. DasVerwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5VwGO
auf Antrag die aufschiebendeWirkung vonWiderspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Absatz 1Satz 1 IfSGzuwiderhandelt.DieOrdnungswidrigkeit kanngemäß§73Abs. 2 IfSGmit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Mannheim, den 12.02.2021
Dr. Peter Kurz

OffenesVerfahren nachVOB/A - EU
Gretje-Ahlrichs-Schule, NeubauTurnhalle/Mensa
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des NeubausTurnhalle/Mensa an der Gretje-Ahlrichs-Schule in 68305Mannheim, Anemonenweg
8 die Ausführung von Bauleistungmittels elektronischerVergabe (eVergabe) aus. Die Auftragsbe-
kanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen)
Titel 26 – Küchentechnische Anlagen
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2021-0014
DieKommunikationerfolgt ausschließlichüber die eVergabe-Plattform.Bei technischenRückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim,
18.02.2021
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Allgemeinverfügungen der Stadt Mannheimmüssen auf www.mannheim.de und imAmts-
blatt der StadtMannheim veröffentlicht werden. Sie können kurz nachDrucklegung und zum
Zeitpunkt der Zustellung des Amtsblatts aufgrund der sich schnell ändernden Situation
schon überholt sein. Die Stadt Mannheim bittet deshalb, dieVeröffentlichungen auf

www.mannheim.de zu beachten.

DieStadtMannheimerlässt als zuständigesGesundheitsamt gemäß§28Absatz 1Satz 1 i.V.m. 28a
Abs. 1-3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 20 Absatz 1 derVerordnung der Landesregierung
über infektionsschützendeMaßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 (Corona-
Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a derVerordnung des Sozialministeriums über die Zustän-
digkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
(LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen für das Gebiet der Stadt Mannheim nachste-
hende

A l l g em e i n v e r f ü g u n g

1. Der Aufenthalt außerhalb derWohnung oder sonstigenUnterkunft ist in der Zeit von 21Uhr bis 5
Uhr des Folgetags nur beiVorliegen folgender triftiger Gründe gestattet:
a. Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
b. Besuch vonVeranstaltungen im Sinne des § 10 Absatz 4 CoronaVO,
c.Versammlungen im Sinne des § 11 CoronaVO,
d.Veranstaltungen im Sinne des § 12 Absätze 1 und 2 CoronaVO,
e. Ausübung beruflicher und dienstlicherTätigkeiten, einschließlich der unaufschiebbaren be-
ruflichen, dienstlichen oder akademischen Ausbildung sowie derTeilnahme ehrenamtlich täti-
ger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungs-
dienst,
f. Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie Partnern einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft in derenWohnung oder sonstigen Unterkunft,
g. Inanspruchnahmemedizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer
Leistungen,
h. Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen undMinderjährigen, ins-
besondere dieWahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,
i. Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen und von Personen in akut lebensbedroh-
lichen Zuständen,
j. unaufschiebbare Handlungen zurVersorgung vonTieren sowie Maßnahmen derTierseu-
chenprävention und zurVermeidung vonWildschäden,
k. Maßnahmen derWahlwerbung für die in § 1b Absatz 2 CoronaVO genanntenWahlen und
Abstimmungen, insbesondere dieVerteilung von Flyern und Plakatierung vorbehaltlich behörd-
licher Erlaubnisse, und
l. sonstige vergleichbar gewichtige Gründe.

2. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis 05.03.2021.
Siewirdunabhängigdavonaufgehoben, sobalddieSieben-Tages-Inzidenzvon50, bezogenauf
dasStadtgebietMannheimanmindestensdrei aufeinander folgendenTagenunterschrittenwur-
de.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. DerWiderspruch hat somit keine aufschiebendeWirkung

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihreWirksamkeit.
Der vollständigeText der Allgemeinverfügungmit Begründung kann imFachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf der Home-
page der Stadt Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWiderspruch erhoben
werden. DerWiderspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161Mannheim, einzulegen.

Hinweise
Aufgrund der sofortigenVollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einemWiderspruch keine
aufschiebendeWirkung zu. DasVerwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5VwGO
auf Antrag die aufschiebendeWirkung vonWiderspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Absatz 1Satz 1 IfSGzuwiderhandelt.DieOrdnungswidrigkeit kanngemäß§73Abs. 2 IfSGmit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Mannheim, den 11.02.2021
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnungder öffentlichenSitzungdesAusschusses fürBildungundGesundheit, desSchulbei-
rates und des Jugendhilfeausschusses

amDonnerstag, den 25.02.2021 um 16:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1,

68161Mannheim

Zuschauer*innenmüssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmel-
den. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung:
1 Aktuelle Situation zu Corona

und
Zusammenhalten: Erzieherinnen und Erzieher besser schützen
Antrag der SPD
Themenbereich: Schule, Bildung und Gesundheit (Tagesordnungspunkte 02.00 - 05.00)

2 Ablösung der Satzung der Stadt Mannheim über die Schulbezirke der Grundschulen, Haupt-
schulen,SonderschulenundBerufsschulenvom01.08.1989durchdieSatzungderStadtMann-
heim über die Schulbezirke der Grundschulen, der Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren und der Berufsschulen

3 Neuschneidung der Grundschulbezirke Pestalozzi und Oststadt
4 Neuschneidung der Grundschulbezirke Schillerschule und Almenhofschule
5 Spinellischule - Maßnahmenbeschluss zumNeubau einer Ganztagsgrundschule

Themenbereich: Jugendhilfe (Tagesordnungspunkte 06.00 - 08.00)
6 Vorstellung Familien Kita

und
Erfahrungsbericht: Familien-Kita*
Ein Kita-Projekt des FachbereichsTageseinrichtungen für Kinder als Beitrag zum Handlungs-
feld 3 der Stadt Mannheim „Bekämpfung von Armut und Armutsrisiken“

7 Neustrukturierung des 68DEINS! Jugendbeirates
8 Standortkonzeption zumAusbau der vorschulischen Kinderbetreuung im StadtteilWallstadt

Vorliegende Anträge und Anfragen
9 JungeMenschen stärken: Erweiterung des Horts an der Rheinau Grundschule

Antrag der SPD
10 Kinderbetreuungmit gleichen Standards

Antrag der FreienWähler - ML
11 Fachkräfte für Kinderbetreuungseinrichtungen gewinnen und langfristig halten

Antrag der CDU

und
JungeMenschen stärken: Fachkräfte für Kinderbetreuungseinrichtungen gewinnen und lang-
fristig halten
Antrag der SPD
und
RunderTisch „Fachkräfte für Kinderbetreuungseinrichtungen gewinnen und langfristig halten“
Antrag der GRÜNEN

12 Gesundheitstreffpunkt: Überbrückungshilfe und Finanzierungskonzept
Antrag der GRÜNEN

13 Mittagsverpflegung imRahmen des Bildungs- undTeilhabepakets während der Corona-Pande-
mie
Anfrage

14 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt
Mannheim ohne Aussprache

15 Anfragen
16 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung
amDienstag, den 23.02.2021 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1
68161Mannheim

Zuschauer*innenmüssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de
anmelden. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung:
1Vorstellung Polizeiliche Kriminalstatistik 2020
2Mannheimer Sicherheitsbefragung 2020 - erste Erkenntnisse, auch zur Akzeptanz vonMaßnah-
men zur Einhaltung von Corona-Regeln
3Maßnahmegenehmigungen 2021
4 Neufassung der vertraglichen Grundlage zur Notfallseelsorge
5 Zusammenhalten: Zeitgemäße Unterbringung imTierheimMannheim, Antrag der SPD
6Zukunft schaffen:Geschwindigkeitsproblematik in der Baldurstraße,Gartenstadt, Antrag der SPD
7 Katzenschutzverordnung; Anfrage
8 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt
Mannheim ohne Aussprache
9 Anfragen
10 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

OffenesVerfahren nachVOB/A EU
Schillerschule – Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule der Schillerschule in 68199Mannheim,
Luisenstraße 72 - 76 die Ausführung von Bauleistungmittels elektronischerVergabe (eVergabe)
aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 26 - Fliesenarbeiten
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2021-0015
DieKommunikationerfolgt ausschließlichüber die eVergabe-Plattform.Bei technischenRückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim,
18.02.2021

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM
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Orte des Abschieds und Andenkens

Mannheim. Friedhöfe sind wür-
dige Begräbnisplätze für die Ver-
storbenen und Orte des Ab-
schieds, des Andenkens, der
Trauer und der Ruhe. Sie sind
grüne Oasen inmitten der Groß-
stadt und erfüllen eine wichtige
Funktion für die Stadtökologie.
Friedhöfe sind kulturgeschichtli-
che Spiegel ihrer Zeit.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe
Mannheim verwaltet und unter-
hält die zehn städtischen Fried-
höfe, führt Bestattungen und
Trauerfeiern durch. Klassische
Bestattungen wie das Wahlgrab
als auch mehrere neue Bestat-
tungsformen wie zum Beispiel
Parkgräber, Baumgräber, Pflege-
gräber und Partnergräber wer-
den angeboten.

Geschichte
des Hauptfriedhofs

Am 27. April 1840 genehmigte
der Bürgerausschuss der Stadt
Mannheim mit 144 gegen 45
Stimmen die Vorlage für den neu-
en gemeinschaftlichen Friedhof
im hochwasserfreien Gelände bei
den Sandäckern jenseits des Ne-
ckars. Gleichzeitig wurde die Auf-
nahme einer Anleihe von
230.000 Gulden genehmigt.

In der Begründung wurde unter
anderem. ausgeführt, dass das
Gewann Sandäcker im Osten der
Stadt und in der vorschriftsmäßi-
gen Entfernung von menschli-
chen Wohnungen unweit der Feu-
denheimer Markungsgrenze ge-

legen noch den weiteren Vorteil
bot, dass zur Verbindung mit der
Stadt mit mäßigen Kosten ein
längs des Neckarufers führender
Weg ganz auf Gemeindeeigentum
erstellt und dadurch die Benut-
zung der stark frequentierten Kä-
fertaler Straße vermieden wer-
den könnte, sowie dass eine etwa
erforderliche Erweiterung des
Friedhofes durch Ankauf der an-
grenzenden Felder möglich war.
Am 13. April 1841 erfolgte die
feierliche Grundsteinlegung für
den Friedhof. Im Jahre 1842 wur-
de der Hauptfriedhof fertigge-
stellt. |ps

Eigenbetrieb Friedhöfe verwaltet und unterhält die zehn städtischen Friedhöfe
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Blick auf den Eingangsbau des Mannheimer Hauptfriedhofs. FOTOS (3): GAIER

Symbol für Erlösung: das Kreuz.Engel spenden Trost.

Im Sterbefall alles in einer Hand
Am Jüdischen Friedhof 1 (Hauptfriedhof)

       Tag und Nacht    33 77-200

Pfanzenverkauf · Grabgestaltung und Pfege · Dauergrabpfege

Wenn Sie ein Grab nicht mehr pfegen können, oder wenn Sie schon heute alles für
die Zeit danach regeln wollen, bietet Ihnen Dauergrabpfege viele Vorteile. Garantie
über gesamte Vertragsdauer durch Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner e.G.

Wir beraten Sie gerne.

MA-Neckarau (Neu Parkgrabfeld) · Friedhofstraße 4
Tel. 851905 · gaertnerei-p.stelzer@t-online.de · www.gaertnereistelzer.de

über

125
Jahre

Anzeigensonderveröff entlichung

Bestatter – Ihre Helfer in schweren Stunden


